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Banken sind keine Spielbanken? Das hört 
sich vielversprechend an, was aber bedeu-
tet das konkret? Näheres ist dem Bürger-
lichen Gesetzbuch zu entnehmen, in dem 
unter §§ 762, 763 und 764 BGB die The-
men Spiel und Wette abgehandelt werden.

Wette und Spiel im BGB

„Eine Wette liegt vor, wenn man durch 
 einen Geldeinsatz eine bestimmte Behaup-
tung bekräftigt.”1) Das klingt sehr akade-
misch. Man muss aber nicht lange suchen, 
um unter den sogenannten „Produkten”, 
die den Bankkunden von den Geldinsti-
tuten angeboten wurden und immer noch 
angeboten werden, sogenannte „Derivate” 
zu finden, die selbst gar keine klassischen 
Wertpapiere mehr sind, sondern verbriefte 
Bündel von ausgewählten Kursen, etwa der 
börsennotierten Dax- oder Stoxx-Unter-
nehmen und dergleichen mehr. Das würde 
vielleicht noch angehen, solange sie nicht 
regelrechte Wetten auf die künftige Kurs-
entwicklung zum Gegenstand haben.

So hat am 4. Mai 2009 die Bayerische Bör-
se in München den ersten europäischen 
Handelsplatz mit CFD-Papieren eröffnet, 
der den fantasieträchtigen Namen „Cor-
tex” trägt. Die Abkürzung CFD steht für 
„contract of differenz”. Cortex ist also eine 
regelrechte Börse für Differenzgeschäfte. 
„Der Vorteil eines CFD ist, dass Investoren 
die Positionen nicht selbst besitzen 
 müssen”, erklärte der Chef des Börsenvor-
stands. Es müsse nur ein geringer Teil-
betrag besichert werden. Wegen dieses He-
beleffekts könne man mit nur 5 000 Euro 
Spekulationen in einer Größenordnung 
von 100 000 Euro in Bewegung bringen. 
Die Börse rechnet mit enormen Zuwachs-
raten im CFD-Geschäft. Das gehebelte 
 Volumen sei im Jahr 2008 deutschlandweit 
um 49 Prozent auf eine halbe Billion Euro 
gestiegen.2)

Der Wirtschaftsexperte Bert Rürup, der in-
zwischen für einen privaten Finanzberater 
tätig ist, hat nach Presseberichten ein-
geräumt, dass auch er, veranlasst durch 
Lehman Brothers, Wetten auf Börsenkurse 
eingegangen sei und dabei einen fünfstel-
ligen Euro-Betrag verloren habe, den er 
natürlich nicht mehr zurückfordern könne. 
Nichts gegen solche Wetten. Man kann 
ungestraft auf Pferde- und Hunderennen 
wetten. Statt Aktien zu kaufen, die natür-
lich mit Kursrisiken behaftet sind, kann 
man aber auch auf Börsenkurse wetten. 
Nur sind das dann nicht mehr Bank-, 
 sondern Buchmachergeschäfte. Und das ist 
der alles entscheidende Unterschied. 

Buchmachergeschäfte haben in Banken 
nichts verloren. Sie können von Banken 
nicht ohne Zulassung angeboten werden. 
Für gewerbsmäßige Wetten gilt das Renn-
wett- und Lotteriegesetz. Rennwetten bei 
amtlich nicht zugelassenen Buchmachern 
sind sogar strafbar. Das muss mutatis mu-
tandis auch für Aktienwetten durchgesetzt 
werden.

Gewiss, man kann beim Toto und beim Lot-
to mitmachen. Man kann auch Roulette 

spielen oder sein Glück einfach vor einem 
Spielautomaten probieren. Alles schön und 
gut. Auch Differenzgeschäfte, die ja in der 
Absicht geschlossen werden, dass der Un-
terschied zwischen dem vereinbarten Preis 
und dem Börsen- oder Marktpreis zur 
 Lieferungszeit vom verlierenden an den 
gewinnenden Vertragspartner gezahlt wer-
den soll, sind laut § 764 BGB als Spiel an-
zusehen. Das steht so im Gesetz!

Aufklärungspflichten

Doch Spiele gehören grundsätzlich nicht in 
die Hände der Banken, sondern der Spiel-
banken. Allerdings ist für Börsenterminge-
schäfte in § 52 ff BörsG eine Ausnahme 
gemacht worden, nämlich dass solche 
Spiele unter Kaufleuten im Sinne des HGB 
uneingeschränkt zulässig sind. Denn sie 
wissen, worauf sie sich einlassen und müs-
sen deshalb nicht unter den Schutz der 
Gesetze gestellt werden.

Zulässig sind Börsentermingeschäfte aber 
auch für Privatleute, allerdings nur dann, 
wenn sie über die hohen Risiken dieser 
stark vom Glück abhängenden Spiele aus-
reichend aufgeklärt wurden. Die Aufklä-
rung bedarf der Schriftform. Sie muss zu-
treffend, vollständig, gedanklich geordnet 
und auch von der Gestaltung her geeignet 
sein, einem unbefangenen, mit Börsen- 
beziehungsweise Waren-Termingeschäften 
nicht vertrauten Leser einen realistischen 
Eindruck von den Eigenarten und Risiken 
solcher Geschäfte zu vermitteln. So die 
geltende Rechtsprechung.3)

Werden in Bankhäusern statt der klas-
sischen Geld- das heißt Zinsgeschäfte so-
wie der Aufträge zur Beschaffung, Ver-
wahrung beziehungsweise Veräußerung 
von Wertpapieren oder Bankbürgschaften, 
auch Spiele veranstaltet, werden sie jeden-
falls der Sache nach zu Spielbanken. Und 
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Ob zum Eigenhandel der Banken, zu Fragen 
der Aufsichtsstruktur oder zur tragbaren 
Höhe der Staatsverschuldung, der Autor 
bezieht klar Position. Buchmachergeschäfte 
haben in Banken nichts verloren. Die Erfin-
dung der Aktie ist eine geniale Idee. Aber 
die Volksaktie gehört nicht in die Hand von 
Banken, sondern in die des Volkes. Nicht 
der Regierung, sondern der unabhängigen 
Notenbank obliegt es, die Kreditwirtschaft 
zu überwachen. Und die neue Grundge-
setzesänderung zur Staatsverschuldung 
geht hinter die ursprüngliche Regelung aus 
dem Jahre 1949 zurück. (Red.) 
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hier muss man „den Hobel ansetzen”. Pri-
vatleute sind von den Geldinstituten in 
den jeweiligen Verträgen in Schriftform 
unmissverständlich darauf hinzuweisen, 
dass sie sich auf ein vom Glück abhängiges 
Spiel einlassen (schriftliches Glücksspiel-
Einverständnis). Weiter müssen sie für die 
von ihnen veranstalteten „Börsenspiele” 
eine gesonderte staatliche Genehmigung 
haben und natürlich in ihrer Firmenbe-
zeichnung den Zusatz „Spielbank” tragen. 
Wer eine konzessionierte Spielbank betritt, 
weiß, worauf er sich einlässt. Und mit die-
sen Auflagen kann man es gut sein lassen.

Glücksspiele sind volkswirtschaftlich in 
keiner Weise systemrelevant. Niemals kann 
es daher Sache des Staates sein, eine Spiel-
bank bei einem Börsencrash mit Hilfe von 
Steuergeldern aus der Insolvenz zu retten.

Aktien in die Hand natürlicher Personen

Um den gesellschaftspolitischen Grund-
gedanken der Marktwirtschaft auch an  
den Wertpapierbörsen in vollem Umfang 
durchzusetzen, muss noch tiefer gepflügt 
werden. Die Erfindung der Aktie war eine 
geniale Idee: „Der soziale und gesellschaft-
liche Sinn der Aktie liegt gerade darin, dass 
einer Vermögenskonzentration in den Un-
ternehmen, die zur Bewältigung wirt-
schaftlicher Großaufgaben erforderlich ist, 
durch die Möglichkeit der Stückelung bei 
der Kapitalaufbringung eine entsprechende 
Dezentralisierung der Kapitalanteile in den 
Händen einer Vielzahl von Anteilseignern 
gegenübergestellt werden kann.”4)

Durch Beteiligung breiter Schichten des 
Volkes an der gestückelten Kapitalaufbrin-
gung großer Unternehmen, die auch limi-
tiert werden kann, können Vermögens-
konzentrationen und Eigentumsstreuung 
gleichzeitig miteinander verbunden wer-
den (Volkskapitalismus). Wenn es die 
Stücke lung bei der Kapitalaufbringung 
nicht gäbe, müsste diese Möglichkeit der 
Versöhnung von Mittelstand und Groß-
unternehmen schnellstens erfunden wer-
den. „Gesetzgeber und Schrifttum sind 
 ursprünglich mit der größten Selbstver-
ständlichkeit davon ausgegangen, dass die 
Aktiengesellschaft ein Verein ist, dessen 
Mitglieder natürliche Personen sind.”5)

Wer aber kann es sich schon leisten, an  
der gemeinschaftlichen Kapitalaufbrin-
gung industrieller Großprojekte etwa im 
Auto- oder im Flugzeugbau mitzuwirken, 

wenn er die gesamtschuldnerische Haftung 
für die dabei eingegangenen Verbindlich-
keiten übernehmen müsste. Die Beschrän-
kung der Haftung auf die Einlage ist 
 deshalb nicht nur erwünscht, sie ist unver-
zichtbar, wenn das Ganze funktionieren 
soll. Die sogenannte „Fungibilität”, dass 
nämlich die gestückelten Kapitalanteile als 
Wertpapiere verdinglicht und so an den 
Börsen gehandelt werden können, ist ein 
weiterer Vorteil, der nicht hoch genug ver-
anschlagt werden kann. 

Aktionäre werden zwar kein Miteigen-
tümer, sondern bleiben Vereinsmitglieder, 
sie sind daher weder Mitunternehmer im 
Sinne des Steuerrechts noch Arbeitgeber 
im Sinne des Arbeitsrechts. Dennoch schaf-
fen sie gemeinsam mit anderen Aktionären 
Arbeitsplätze. Daran kann es keinen Zwei-
fel geben. Im rechtlichen Sinne des Wortes 
Kapitalgeber finanzieren die Aktionäre als 
Geldgeber gleichwohl die Arbeitsplätze 
„ihres” gemeinsamen Unternehmens. Und 
dass Geldgeber jedenfalls im wirtschaft-
lichen Ergebnis auch Arbeitgeber sind, wird 
im Falle der Opel-Werke zurzeit besonders 
augenfällig, die zur Rettung der Arbeits-
plätze so dringend nach neuen „Inves to-
ren” suchen, die mit ungewissem Ausgang 
„fresh money” in das hohe unternehme-
rische Risiko stecken sollen und wollen. 
Mit Kurswetten auf Opel-Aktien oder Bör-
senspielen können dagegen keine Arbeits-
plätze gerettet werden. Ihnen fehlt deshalb 
die Schutzwürdigkeit.

Daher ist jede steuerliche Benachteiligung 
der Aktie, etwa bei der Anfang 2009 neu 
gefassten Erbschaftsteuer, zu unterlassen 
und kann auch vor der Verfassung keinen 
Bestand haben. Auch darf die Körper-
schaftsteuer niemals als Sondersteuer ne-
ben die Einkommensteuer treten. Selbst 
die steuerliche Bevorzugung der soge-
nannten Belegschaftsaktien bleibt eine 
sys temwidrige und sachlich nicht gerecht-
fertigte Ungleichbehandlung. Wenn man 
den Aktienbesitz von Geringverdienern 
steuerlich begünstigen will, muss man die 
Steuerverschonung von der Höhe des 
 Einkommens abhängig machen und darf – 
schon aus Gründen der Risikostreuung! – 
das arbeitgebende Unternehmen dabei 
wenigstens nicht bevorzugen.

Das Schlagwort von der Volksaktie ist oft 
genug beschworen worden.6) Und welche 
Risiken der Volksaktionär übernimmt, hat 
zum Beispiel der Börsengang der Telekom 

gezeigt: An der Börse werden nicht nur 
Gewinne, sondern auch handfeste Verluste 
gemacht. Auch über den geplanten Bör-
sengang der Deutschen Bahn ist dazu das 
letzte Wort noch lange nicht gesprochen. 
Eines muss allerdings klar sein: Gesell-
schaftspolitisch gehört die Volksaktie nicht 
in die Hand der Banken oder anderer Un-
ternehmen, sondern in die Hand der Volkes. 
Der Volkskapitalismus darf nicht aus-
gehöhlt und zum Banken-Kapitalismus 
umfunktioniert werden. „Dies ist ein Miss-
brauch, dem mit gesetzgeberischen Mitteln 
entgegenzuwirken ist.”7)

Volkskapitalismus als Leitbild

Macht man mit dem Volkskapitalismus als 
gesellschafts- und ordnungspolitischem 
Leitbild ernst, kann es keinen mit Kunden-
einlagen finanzierten „Eigenhandel” der 
Banken mehr geben, an dem die fälschlich 
sogenannten Investmentbanken „das große 
Geld” verdienen und deshalb an einer 
 ausreichenden Eigenkapitaldecke gar kein 
Interesse mehr haben. Ohne diesen „Eigen-
handel” mit fremden Mitteln, können 
 jedenfalls die Banken auch keine Leerver-
käufe mehr in die Welt setzen. Es wären 
dann zwei Fliegen mit einer Klappe ge-
troffen. Bleibt es dagegen den Aktien-
gesellschaften weiterhin gestattet, selbst 
Aktionär zu werden, dann werden die so-
genannten Publikumsaktionäre Schritt für 
Schritt aus dem Markt gedrängt und statt 
der Eigentumsstreuung entsteht eine kri-
senträchtige „Akkumulation des Kapitals”, 
die von Karl Marx – völlig zu Recht – in 
Grund und Boden verdammt wurde.8)

Anlagehungrigen Versicherungen verblei-
ben die Schuldverschreibungen des Staates 
oder der Industrieunternehmen. Auch kann 
man für sie unter bestimmten Auflagen 
wie längeren Haltefristen und gewissen Li-
mitierungen Ausnahmen zulassen. Können 
Aktien und GmbH-Anteile sonst nur von 
natürlichen Personen erworben werden, 
hat das eine segensreiche Nebenwirkung: 
Allen anrüchigen „Ausgliederungen” hoch-
riskanter oder sogar dubioser Geschäfte, 
etwa in irgendwelchen Steuerparadiesen, 
wird von vorne herein der Weg versperrt. 
Und das haben die G20-Länder auf ihrem 
Gipfeltreffen in London zur gemeinsamen 
„Chefsache” gemacht. Ob die 20 Staats-
chefs auf dem Gruppenbild des Gipfeltref-
fens ihren Beschlüssen auch zielführende 
Taten folgen lassen? Bisher ist das nicht zu 
erkennen.
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Es ist kaum zu übersehen, dass auf diesem 
Weg das gesamte „Konzernrecht” trocken-
gelegt würde. Und in der Tat, so ist es. 
 Neben der Haftungsbeschränkung für na-
türliche Personen bedarf es keiner weiteren 
Haftungsgliederung für juristische Per-
sonen. Die Konzernbildung ist kein schutz-
würdiges Rechtsgut. Im Gegenteil! Gesell-
schafts-, Steuer-, Bilanz- und Arbeitsrecht, 
alles wird durch den Publikumsvorbehalt 
für das Aktieneigentum stark vereinfacht. 

Mit Recht hat schon Franz Böhm gefordert, 
dass „der Leichtigkeit, mit der Unterneh-
men ineinander verschachtelt werden kön-
nen, ein ziemlich rücksichtsloser Wider-
stand in den Weg zu legen” sei.9) Neben 
dem Haftungsdurchgriff auf juristische 
Personen und andere Unternehmen bietet 
allein das Steuerrecht hierfür Mittel genug. 
Weg mit allen Schachtelprivilegien! Weg 
mit der steuerlichen Organschaft und dem 
ganzen „Steuerschnickschnack” für Kon-
zerne! Und der Spuk findet ganz von selbst 
sein schon lange fälliges Ende.

Festzuhalten ist: Die Aktie wird in ihrer 
 gesellschaftspolitischen Zwecksetzung der 
Vermögenskonzentration bei gleichzeitiger 
Eigentumsstreuung vollkommen denatu-
riert, wenn die natürlichen durch juris-
tische Personen beziehungsweise sonstigen 
gewerblichen Unternehmen aus den Ak-
tienmärkten hinausgedrängt werden. Auch 
kann die Konzernbildung nicht Sinn und 
Zweck der Aktie sein. Banken, andere Ak-
tiengesellschaften und sonstige Unterneh-
men sollen ihren eigenen Geschäften 
nachgehen. Es ist nicht ihr Zweck, selbst 
Aktionäre zu werden. Dies ist ihnen kom-
promisslos zu verwehren. Und es ist ein 
Riesenschritt nach vorne, wenn die soge-
nannten institutionellen Anleger durch 
den „Eigenhandel” mit fremden Mitteln 
sich an der Bildung von sogenannten „Bla-
sen” gar nicht mehr beteiligen können.

Zentralbank als „Mutter aller Banken”

Bankenrettung, Finanzmarktsicherungsge-
setz, alles schön und gut? Doch dabei wur-
de das Insolvenzrecht außer Kraft gesetzt. 
Das ist die Wahrheit. Wer wollte hier noch 
von Privatwirtschaft und Haftung reden. 
Natürlich bleibt keine andere Wahl. Das 
 öffentliche Interesse gebietet die Rettung 
der „systenrelevanten” Banken – und na-
türlich auch Unternehmen – auch wenn 
der hoheitliche Eingriff in das Privatrecht 
den Makel der Willkür nicht mehr abstrei-

fen kann. Man muss aber auch sehen, dass 
damit ein Systemwechsel vollzogen wurde. 
Greift der Staat notleidenden Unterneh-
men mit Bürgschaften, Darlehen, Zuschüs-
sen oder mit der Übernahme von Anteilen, 
ja sogar mit der völligen Enteignung unter 
die Arme, um die drohende Insolvenz abzu-
wenden, bedeutet das eine Verabschiedung 
vom Prinzip der privatwirtschaftlichen 
 Verantwortung und die Überschreitung der 
Grenze zur Staatswirtschaft, selbst wenn es 
„in Trippelschritten” geschieht.

Nach den teuer erkauften Erfahrungen im 
Falle des Zusammenbruchs der Darmstädter 
und Nationalbank 1931 oder der Lehman 
Bank 2008, werden jetzt bei sogenannten 
„systemrelevanten” Banken drohen de Insol-
venzen durch den Eingriff der öffentlichen 
Hand aufgefangen. Bei der Hypo Real Es-
tate (HRE) und anderen Geldins tituten ist 
das der Fall. Daher gilt die Feststellung, dass 
jedenfalls die Systembanken und natürlich 
auch die Landesbanken im Ernstfall gar 
kein Zweig der Privatwirtschaft mehr bil-
den. Sie können de jure „in Konkurs” gehen, 
de facto tun sie es nicht.

Zentralisation des Kredits 

Über die staatliche Gewährträgerschaft 
mag man sich trefflich streiten, man kann 
sie zu Recht als wettbewerbswidrig brand-
marken, wenn es „zum Schwur” kommt, 
muss der Staat für die Banken „in die Bre-
sche springen”, ob er will oder nicht. Selbst 
dort, wo eine solche Gewährträgerschaft 
des Staates de jure gar nicht vorgesehen 
war, ist sie de facto zur unübersehbaren 
Tatsache geworden. Das wird inzwischen 
allgemein akzeptiert.

Die Verstaatlichung der Banken braucht 
also gar nicht gefordert zu werden. „Die 
Zentralisation des Kredits in den Händen 
des Staates durch eine Nationalbank mit 
Staatskapital und ausschließlichem Mono-
pol”, wie sie Karl Marx im Kommunis-
tischen Manifest von 1848 verlangt hat,10)  
sie ist inzwischen Realität. Und der Streit 
um die Beseitigung der staatlichen Ge-
währträgerschaft, den die EU-Kommission 
für den Bereich Sparkassen und Landes-
banken noch vor einigen Jahren vom Zaun 
gebrochen hat, er ist heute nur mehr eine 
Arabeske der Vergangenheit.

Ähnlich wie im Sonnensystem sind die Ge-
schäftsbanken „die Trabanten” der Zentral-
bank. Nicht die Regierung, sondern die un-

abhängige Notenbank ist „die Mutter aller 
Banken”. Man muss also das ganze System 
im Auge haben: Kommen die Geschäfts-
banken in Turbulenzen, ist es die bei der 
Notenbank angesiedelte Bankenaufsicht, 
die davon lange vor allen anderen und un-
ter dem Siegel der Vertraulichkeit Kenntnis 
hat. Die geborene Instanz des Staates, die 
im öffentlichen Interesse dafür zu sorgen 
hat, dass die Geschäftsbanken vor dem 
 Zusammenbruch bewahrt werden, ist also 
die Zentralbank und niemand sonst.

Geld ist keine gewöhnliche Handelsware, 
sondern ein Titel auf einen von seinem In-
haber frei bestimmbaren Teil des arbeits-
teilig erstellten Sozialproduktes. Mit sol-
chen Gutscheinen kann man nur in einem 
streng geregelten Bereich Geschäfte ma-
chen. „Es ist die Kernfunktion der Banken, 
Geld zu verleihen.”11) Geld ist also kein 
Spielgeld. Das Bankensystem kann in seiner 
Gesamtheit allein schon wegen seiner 
Geldschöpfungsmacht keine Veranstaltung 
des blanken Privatrechts sein. Das Geldwe-
sen ist eine staatliche Einrichtung eigener 
Art: Nicht der Regierung, sondern der 
 unabhängigen Zentralbank obliegt es, die 
Banken zu überwachen, vor allem aber zu 
jeder Zeit und in jedem Umfang für sie ge-
radezustehen. Die Banken sind deshalb 
auch förmlich aus der privatrechtlichen 
Insolvenzordnung auszunehmen.

Mindestreserven vermisst

Hier zeigt sich, dass es ein schwerwie-
gender Fehler war, die Haltung von Min-
destreserven bei der Notenbank auslaufen 
zu lassen. Gewiss ist von diesem Instru-
ment der Notenbankpolitik lange Zeit kein 
Gebrauch mehr gemacht worden. Umso 
mehr wird vermisst, dass in der Krise nicht 
mehr auf diese Reserven in den „Kornspei-
chern Ägyptens” zurückgegriffen werden 
kann. Statt der Notenbank soll es der Fi-
nanzminister richten, und er türmt gewal-
tige Schuldenberge auf – 80 Milliarden 
Euro sollen es in diesem Jahr werden – um 
die Banken und Opel zu retten. 

Das grundlegende Verfassungsprinzip, dass 
die Ausgaben des Staates seine Einnahmen 
nicht dauerhaft übersteigen dürfen, wird 
dabei als erstes über Bord geworfen. Selbst 
die Stabilitätskriterien des Staatsvertrags 
von Maastricht werden zur Makulatur. Die 
Regierung sollte sich von der Geldpolitik 
jedoch vollkommen fernhalten. So will es 
jedenfalls das Notenbankrecht.
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Für die Bankenrettung beziehungsweise 
-abwicklung ist allein die unabhängige 
Zentralbank zuständig, niemand sonst. Hier 
muss deshalb auch das alte „ceterum cen-
seo” wiederholt werden, nämlich dass die 
Bundesbankgewinne nicht als Einnahmen 
in den Staatshaushalt eingestellt werden 
dürfen.12) Auch sie sind in der Notenbank 
für die „mageren Jahre” zu thesaurieren.  
In der gegenwärtigen Finanzkrise werden 
nicht nur die Mindestreserven, sondern 
auch die Bundesbankgewinne in der 
Schatzkammer der Notenbank auf das 
Schmerzlichste entbehrt!

Staatsschulden: geringer als die 
investiven Ausgaben

Das Haushaltsrecht ist in seinen Grund-
zügen unabdingbares Verfassungsrecht 
und wird vor allem in den Grundgesetz-
artikeln über das Finanzwesen geregelt. In 
Art. 115 GG hieß es bisher: „Die Einnahmen 
aus Krediten dürfen die Summe der im 
Haushaltsplan veranschlagten Summe für 
Ausgaben nicht überschreiten; Ausnahmen 
sind nur zulässig zur Abwehr einer Stö-
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts.”

In seiner ursprünglichen Fassung aus dem 
Jahre 1949 waren aus gutem Grund kei-
nerlei Ausnahmen vorgesehen. Unter dem 
Einfluss von Lord John Maynard Keynes – 
dass sich der Staat in der Not verschulden 
müsse, um damit die Wirtschaft anzukur-
beln – hat man 1969 den klassischen 
„Schuldendeckel” durchlöchert und jene 
fatale Ausnahme geschaffen, dass zur  
Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts „der Pfad der 
Tugend” verlassen werden dürfe. Eine 
 Fehlentscheidung, die erst 1992 durch  
die Stabilitätskriterien im Vertrag von 
Maastricht halbwegs korrigiert werden 
konnte. Nach diesen Kriterien darf die 
Neuverschuldung die Marke von drei Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes nicht 
überschreiten. Auch muss der Schulden-
stand unter 60 Prozent der gleichen Be-
zugsgröße bleiben. Gewiss: pacta sunt 
 servanda. Verträge müssen gehalten wer-
den. Aber werden sie es?

Wohlgemerkt war die Höhe der investiven 
Ausgaben zwar eine klar umschriebene 
Kappungsgrenze, gleichwohl ließ sich die 
Staatsverschuldung im Gleichschritt mit 
den Investitionen beliebig ausweiten. Die 
Höhe der investiven Ausgaben bestimmt 

der Staat durch seinen Haushaltsplan. Die 
Staatsschulden waren also im gleichen 
Ausmaß flexibel wie die staatlichen Inves-
titionen. Es gab daher schon 1969 keinen 
triftigen Grund, irgendwelche Ausnahmen 
zuzulassen, es sei denn, um in Krisenzeiten 
den öffentlichen Konsum in die Höhe zu 
treiben. Und genau das sollte ja verhindert 
werden.

Der Staat war also schon vor 1969 nicht 
daran gehindert, in der Krise nach eigenem 
Ermessen Schulden zu machen und damit 
in beliebigem Umfang Investitionen zu fi-
nanzieren. Die Schulden durften allerdings 
die investiven Ausgaben niemals über-
schreiten. Eines durfte der Staat daher 
nicht: mehr Schulden machen als es Inves-
titionen gab. Er durfte sich also nicht zu 
dem Zweck verschulden, um zum Beispiel 
die Ausgaben für Hartz-IV-Empfänger zu 
steigern. Ausgaben, die dem öffentlichen 
Konsum dienen, sollten immer durch Steu-
ereinnahmen gedeckt werden. Man konnte 
also keine „Schalen mit Geld aufstellen”, 
aus denen sich jedermann nach Lust und 
Laune bedienen kann, was schon Søren 
Kierkegaard als „Wechselwirtschaft” ver-
spottet hat.13)

Sinnvoller Einsatz der Kredite?

Kredite müssen sinnvoll eingesetzt werden: 
Um die Krise zu bewältigen, muss man 
durch öffentliche Investitionen die Be-
schäftigung steigern. Konsumgutscheine, 
wie sie 2008 in den USA ausgegeben wur-
den, sind der falsche Weg. Das Gleiche gilt 
auch für die Abwrack-Prämie, die sich in 
der Bevölkerung ebenfalls einer großen 
Beliebtheit erfreut. Es macht keinen Sinn, 
dass Autos vorzeitig verschrottet werden, 
die noch eine ganze Weile fahren könnten. 
Wer die Krise wirklich beseitigen will, muss 
dem Ruf nach „Brot und Spielen” wider-
stehen und sich etwas Besseres einfallen 
lassen, als sich in Schulden zu stürzen, um 
Wahlgeschenke zu verteilen. Und wie 
schlecht das Gewissen der Regierung ist, 
kann man schon daran sehen, dass die 
 Abwrack-Prämie nach der Wahl natürlich 
abgeschafft wird!

Um dem volkswirtschaftlichen Humbug ein 
Ende zu setzen, ist Art. 115 GG unbedingt 
wieder in die alte Fassung von 1949 zu 
bringen.14) Die kreditfinanzierte Abwehr 
einer Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts war schon damals zulässig, 
wenn durch die Neuverschuldung Investi-

tionen und damit neue Arbeitsplätze fi-
nanziert werden, unzulässig aber, wenn sie 
den staatlichen Konsum ankurbeln soll. Die 
ursprüngliche Regelung ist so gesehen der 
Verfassungsänderung, die eben in Bundes-
tag und Bundesrat – gegen die Stimmen 
der Bundesländer Berlin, Schleswig-Hol-
stein und Mecklenburg-Vorpommern – be-
schlossen wurde, weit überlegen.15)

Außerdem kann man das Grundgesetz mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und 
Bundesrat ohnehin jederzeit ändern und 
im Notfall sowieso jede gebotene Aus-
nahme von der Regel beschließen. Das 
muss genügen und genügt ja auch voll-
kommen!
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